
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2010/5/20 2008/15/0305
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.2010

file:///


Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §217 Abs7;

1. BAO § 217 heute

2. BAO § 217 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2018

3. BAO § 217 gültig von 01.01.2014 bis 14.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 217 gültig von 14.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/2010

5. BAO § 217 gültig von 21.08.2003 bis 13.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

6. BAO § 217 gültig von 30.12.2000 bis 20.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

7. BAO § 217 gültig von 01.01.1995 bis 29.12.2000 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 681/1994

8. BAO § 217 gültig von 01.01.1986 bis 31.12.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 557/1985

Rechtssatz

Gemäß § 217 Abs. 7 BAO sind auf Antrag des Abgabep;ichtigen Säumniszuschläge insoweit herabzusetzen bzw. nicht

festzusetzen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden tri=t. Für die Herabsetzung des Säumniszuschlages bzw.

die Unterlassung der Festsetzung eines solchen kommt es auf die Umstände der konkreten Säumnis an. Entscheidend

ist nach der zitierten Gesetzesstelle, ob ihn an der Säumnis ein grobes Verschulden tri=t. Grobes Verschulden fehlt,

wenn überhaupt kein Verschulden oder nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt (vgl. Ritz, BAO3, § 217, Tz 43). Leichte

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein Fehler unterläuft, den gelegentlich auch ein sorgfältiger Mensch begeht. Keine leichte

Fahrlässigkeit liegt aber vor, wenn jemand au=allend sorglos handelt. (Grobes) Verschulden von Arbeitnehmern der

Partei (oder des Parteienvertreters) ist nicht schädlich. Entscheidend ist diesfalls, ob der Partei selbst (bzw. ihrem

Vertreter) grobes Verschulden, insbesondere grobes Auswahl- oder Kontrollverschulden anzulasten ist (vgl. auch hiezu

Ritz, a.a.O., § 217 Tz 46).Gemäß Paragraph 217, Absatz 7, BAO sind auf Antrag des Abgabep;ichtigen

Säumniszuschläge insoweit herabzusetzen bzw. nicht festzusetzen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden

tri=t. Für die Herabsetzung des Säumniszuschlages bzw. die Unterlassung der Festsetzung eines solchen kommt es auf

die Umstände der konkreten Säumnis an. Entscheidend ist nach der zitierten Gesetzesstelle, ob ihn an der Säumnis ein

grobes Verschulden tri=t. Grobes Verschulden fehlt, wenn überhaupt kein Verschulden oder nur leichte Fahrlässigkeit

vorliegt vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 217,, Tz 43). Leichte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein Fehler unterläuft, den

gelegentlich auch ein sorgfältiger Mensch begeht. Keine leichte Fahrlässigkeit liegt aber vor, wenn jemand au=allend

sorglos handelt. (Grobes) Verschulden von Arbeitnehmern der Partei (oder des Parteienvertreters) ist nicht schädlich.

Entscheidend ist diesfalls, ob der Partei selbst (bzw. ihrem Vertreter) grobes Verschulden, insbesondere grobes

Auswahl- oder Kontrollverschulden anzulasten ist vergleiche auch hiezu Ritz, a.a.O., Paragraph 217, Tz 46).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2010:2008150305.X01

Im RIS seit

30.06.2010

Zuletzt aktualisiert am

01.03.2017

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008150305_20100520X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940&Artikel=&Paragraf=217&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR40205353
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR40145076
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR40115725
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR40043939
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR40013978
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR12054071
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P217/NOR12043992
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/217
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2010/5/20 2008/15/0305
	JUSLINE Entscheidung


